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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Durchführungs-
klemme zur Durchführung einer elektrischen Leitung 
durch eine Wand, mit einem ersten Klemmengehäu-
se und einem zweiten Klemmengehäuse, wobei das 
erste Klemmengehäuse von der einen Seite und das 
zweite Klemmengehäuse von der anderen Seite her 
an eine in der Wand ausgebildeten Öffnung heran-
führbar und miteinander durch die Öffnung, die Wand 
wischen sich aufnehmend, verbindbar sind, mit min-
destens einem im ersten Klemmengehäuse angeord-
neten ersten Leiteranschlußkörper und mindestens 
einem im zweiten Klemmengehäuse angeordneten 
zweiten Leiteranschlußkörper, und mit einer Strom-
schiene über die der erste Leiteranschlußkörper mit 
dem zweiten Leiteranschlußkörper elektrisch leitend 
verbunden ist, wenn das erste Klemmengehäuse und 
das zweite Klemmengehäuse miteinander verbun-
den sind.

[0002] In der industriellen Verbindungstechnik ist es 
häufig erforderlich, Ströme durch eine Wand, bei-
spielsweise eine Gehäusewand eines industriellen 
Elektrogeräts, beispielsweise einem Gerät der Leis-
tungselektronik, geführt werden müssen. Hierzu wer-
den Durchführungsklemmen, die teilweise auch als 
Wand-Durchführungsklemmen bezeichnet werden, 
eingesetzt, die grundsätzlich bereits seit Jahrzehnten 
aus der Praxis bekannt sind. Die Durchführungs-
klemmen sollen einen gleichermaßen zuverlässigen 
wie bequemen Anschluß der externen Leiter an einen 
entsprechenden internen Leiter des Elektrogeräts er-
möglichen. Die aus der Praxis bekannten Durchfüh-
rungsklemmen, die ein fingerberührsicheres Isolier-
gehäuse aufweisen, sind zur Anordnung und Befesti-
gung in Öffnungen und Durchbrüchen von Gehäuse-
wänden derart konzipiert, daß diese in den Öffnun-
gen und Durchbrüchen mit Hilfe verschiedener Tech-
niken montiert werden können.

[0003] Dabei kann grundsätzlich zwischen zwei Ty-
pen von Durchführungsklemmen unterschieden wer-
den. Einteilige Durchführungsklemmen, die in eine 
entsprechend groß bemessene Öffnung in der Wand 
bis zu einem Anschlag eingeschoben und mittels se-
parater oder am Klemmengehäuse ausgebildeter 
Rastelemente in der Öffnung fixiert werden, und 
zweiteilige Durchführungsklemmen, deren beiden 
Klemmenhälften durch Zusammenstecken miteinan-
der verbunden werden, wobei die beiden Klemmen-
hälften im miteinander montierten Zustand – zumin-
dest zu ihrem größten Teil – auf unterschiedlichen 
Seiten der Wand angeordnet sind und die Wand zwi-
schen sich aufnehmen.

[0004] Eine Durchführungsklemme des zweiteiligen 
Typs, von der die vorliegende Erfindung ausgeht, ist 
aus der DE 36 13 681 C1 bekannt. Diese Durchfüh-
rungsklemme, die von der Anmelderin seit etwa 20 

Jahren hergestellt und vertrieben wird, weist sowohl 
als Außenleiteranschlußkörper als auch als Innenlei-
teranschlußkörper einen Schraubenanschlußkörper 
auf. Bei der Montage wird die mit dem Schraubenan-
schlußkörper der einen Klemmenhälfte fest verbun-
dene Stromschiene in den geöffneten Anschlußraum 
des Schraubenanschlußkörpers der anderen Klem-
menhälfte eingeführt, so daß zur elektrischen Verbin-
dung der beiden Klemmenhälften bzw. der beiden 
Schraubenanschlußkörper weder ein zusätzlicher 
Kontakt noch ein zusätzlicher Montageschritt erfor-
derlich ist. Auch wenn sich die bekannte Durchfüh-
rungsklemme in der Praxis, insbesondere als Hoch-
strom-Durchführungsklemme, äußerst bewährt hat, 
so ist der Anschluß der Leiter an die beiden Schrau-
benanschlußkörper aufgrund des Anschlußprinzips 
des Schraubanschlusses relativ zeitaufwendig.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, eine Durchführungsklemme der 
eingangs beschriebenen Art zur Verfügung zu stel-
len, die bei Beibehaltung der einfachen Montage-
möglichkeit einen einfacheren Anschluß der Leiter an 
die Leiteranschlußkörper ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe ist bei der eingangs beschrie-
benen Durchführungsklemme dadurch gelöst, daß 
sowohl der erste Leiteranschlußkörper als auch der 
zweite Leiteranschlußkörper jeweils eine Schenkelfe-
der und ein Metallteil aufweisen, wobei die Schenkel-
federn jeweils einen Klemmschenkel und einen Anla-
geschenkel haben, und wobei der Klemmschenkel 
und das Metallteil einen Federkraftklemmanschluß 
für jeweils einen anzuschließenden elektrischen Lei-
ter bilden. Die elektrische Verbindung zwischen den 
beiden Leiteranschlußkörpern wird dadurch erreicht, 
daß die Stromschiene in dem ersten Klemmenge-
hause angeordnet und mit ihrem einen Ende mit dem 
Metallteil des ersten Leiteranschlußkörpers elek-
trisch leitend verbunden ist und das andere Ende der 
Stromschiene von dem Anlageschenkel des zweiten 
Leiteranschlußkörpers kontaktiert wird, wenn das 
erste Klemmengehäuse und das zweite Klemmenge-
häuse miteinander verbunden sind.

[0007] Die erfindungsgemäße Durchführungsklem-
me unterscheidet sich somit zunächst dadurch von 
der aus dem Stand der Technik bekannten Durchfüh-
rungsklemme, daß bei den beiden Leiteranschluß-
körpern keine Schraubanschlußtechnik, sondern 
eine Schenkelfederanschlußtechnik realisiert worden 
ist. Ein anzuschließender, abisolisierter starrer oder 
mit einer Aderendhülse versehener Leiter kann somit 
einfach dadurch an die Durchführungsklemme ange-
schlossen werden, daß der Leiter durch eine im 
Klemmengehäuse ausgebildete Leitereinführungs-
öffnung in den Leiteranschlußkörper eingesteckt 
wird, wobei der anzuschließende Leiter von dem 
Ende des Klemmschenkels der Schenkelfeder gegen 
einen Bereich des Metallteils gedrückt und dadurch 
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elektrisch kontaktiert wird. Der starre oder mit einer 
Aderendhülse bestückte Leiter kann somit ohne 
Werkzeug direkt an die Durchführungsklemme elek-
trisch angeschlossen werden; das relativ zeitaufwen-
dige Anziehen der Klemmschraube beim Schrauban-
schluß entfällt.

[0008] Bei der aus der DE 36 13 681 C1 bekannten 
Durchführungsklemme mit Schraubenanschlußkör-
pern wird beim Verbinden der beiden Klemmenhälf-
ten die mit dem einen Schraubenanschlußkörper ver-
bundene Stromschiene in den geöffneten Anschluß-
raum der Schraubklemme der anderen Klemmen-
hälfte eingesteckt, wobei beim Anziehen der Klemm-
schraube der zweiten Schraubklemme der anzu-
schließende elektrische Leiter gegen die in dem An-
schlußraum eingesteckte Stromschiene gezogen 
wird. Um auch bei der erfindungsgemäßen Durchfüh-
rungsklemme beim Verbinden der beiden Klemmen-
gehäuse automatisch die elektrische Verbindung zwi-
schen den beiden Leiteranschlußkörpern über die 
Stromschiene zu erreichen, ist die erfindungsgemä-
ße Durchführungsklemme so ausgebildet, daß das 
Ende der Stromschiene, das nicht mit dem Metallteil 
des ersten Leiteranschlußkörpers elektrisch leitend 
verbunden ist, vom Anlageschenkel der Klemmfeder 
des zweiten Leiteranschlußkörpers kontaktiert wird, 
wenn das erste Klemmengehäuse und das zweite 
Klemmengehäuse miteinander verbunden werden. 
Der Anlageschenkel bildet somit mit dem Metallteil ei-
nen Federkraftklemmanschluß für das zweite Ende 
der Stromschiene.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
erfindungsgemäßen Durchführungsklemme ist das 
freie Ende des Anlageschenkels der Schenkelfeder 
des zweiten Leiteranschlußkörpers derart abgebo-
gen, daß es von der Stromschiene wegweist, so daß 
das freie Ende des Anlageschenkels eine Einführhilfe 
für das zweite Ende der Stromschiene bildet. Da-
durch wird beim Verbinden der beiden Klemmenge-
häuse das zweite Ende der Stromschiene durch das 
abgewinkelte Ende des Anlageschenkels leichter in 
den Federkraftklemmanschluß zwischen dem Anla-
geschenkel und dem korrespondierenden Bereich 
des Metallteils eingeführt.

[0010] Bezüglich der konkreten Ausgestaltung der 
Schenkelfedern und der Metallteile der beiden Leiter-
anschlußkörper gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Gemäß einer bevorzugten Variante weist das Metall-
teil zwei einander gegenüberliegende Kontaktwände 
und einen die Kontaktwände verbindenden Rücken 
auf, wobei die erste Kontaktwand mit dem Klemm-
schenkel der Schenkelfeder den Federkraftklemm-
anschluß für den anzuschließenden Leiter und die 
zweite Kontaktwand mit dem Anlageschenkel der 
Schenkelfeder einen Federkraftklemmanschluß für 
ein Ende der Stromschiene bildet. Ein derartig ausge-
bildetes Metallteil kann sowohl beim ersten Leiterab-

schlußkörper als auch beim zweiten Leiteranschluß-
körper verwendet werden.

[0011] Wird ein derartiges Metallteil beim zweiten 
Leiteranschlußkörper eingesetzt, so bildet die zweite 
Kontaktwand mit dem Anlageschenkel der Schenkel-
feder den Federkraftklemmanschluß für das zweite 
Ende der Stromschiene, die im ersten Klemmenge-
häuse angeordnet und mit ihrem ersten Ende mit 
dem Metallteil des ersten Leiteranschlußkörpers 
elektrisch leitend verbunden ist. Ist bei einer derarti-
gen Ausgestaltung des zweiten Leiteranschlußkör-
pers das freie Ende des Anlageschenkels der Schen-
kelfeder abgebogen, so bildet das freie Ende des An-
lageschenkels zusammen mit der zweiten Kontakt-
wand des Metallteils einen Einführtrichter für das 
zweite Ende der Stromschiene. Beim Verbinden der 
beiden Klemmengehäuse wird somit das zweite 
Ende der Stromschiene von dem Einführtrichter ”ein-
gefangen”, so daß das Ende der Stromschiene ein-
fach in den Federkraftklemmanschluß zwischen dem 
Anlageschenkel der Schenkelfeder und der zweiten 
Kontaktwand eingeschoben werden kann.

[0012] Wie zuvor bereits ausgeführt worden ist, 
kann auch das Metallteil des ersten Leiteranschluß-
körpers zwei einander gegenüberliegende Kontakt-
wände und einen die Kontaktwände verbindenden 
Rücken aufweisen. Gemäß einer anderen, bevorzug-
ten Ausgestaltung ist das Metallteil des ersten Leiter-
anschlußkörpers jedoch als flacher Strombalken aus-
gebildet, in dem eine Leiterdurchstecköffnung mit ei-
nem sich in Leiterdurchstecköffnung erstreckenden 
Lochkragen ausgebildet ist. Die Schenkelfeder ist da-
bei derart angeordnet, daß das Ende des Klemm-
schenkels der Schenkelfeder in die Leiterdurchsteck-
öffnung eintaucht, so daß der Klemmschenkel der 
Schenkelfeder mit einer korrespondierenden Innen-
wand des Lochkragens den Federkraftklemm-
anschluß für den anzuschließenden Leiter bildet. Ein 
derartiges Metallteil, das als flacher Strombalken mit 
einer Leiterdurchstecköffnung und einem Lochkra-
gen ausgebildet ist, kann besonders einfach und ma-
terialsparend hergestellt werden. Darüber hinaus 
kann ein derartiges Metallteil auch sehr geringe Ab-
messungen aufweisen, so daß insgesamt eine sehr 
kompakte Durchführungsklemme realisiert werden 
kann.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung eines 
aus einem flachen Strombalken ausgebildeten Me-
tallteils ist die Schenkelfeder dadurch an dem Metall-
teil befestigt, daß das Ende des Anlageschenkels der 
Schenkelfeder in die Leiterdurchstecköffnung einge-
steckt ist, so daß die Schenkelfeder in der Leiter-
durchstecköffnung gehalten ist. Alternativ dazu kann 
eine weitere Öffnung beabstandet zur Leiterdurch-
stecköffnung in dem Strombalken ausgebildet sein, in 
die das Ende des Anlageschenkels der Schenkelfe-
der eingesteckt und befestigt wird.
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[0014] Die Fixierung bzw. Halterung der Schenkel-
feder in der Leiterdurchstecköffnung kann dadurch 
weiter verbessert werden, daß der Anlageschenkel 
der Schenkelfeder seitlich vorspringende Anlage-
schultern aufweist, die im montierten Zustand der 
Schenkelfeder und des Metallteils auf dem Rand der 
Leiterdurchstecköffnung aufliegen. Hierdurch können 
das Metallteil und die Schenkelfeder einfach vormon-
tiert werden, so daß sie als Baueinheit für die weitere 
Montage im Klemmengehäuse einfacher eingesetzt 
werden können. Dabei kann eine zusätzliche Fixie-
rung der Schenkelfeder selbstverständlich durch ent-
sprechend ausgebildete Haltervorsprünge im Klem-
mengehäuse gewährleistet werden.

[0015] Grundsätzlich kann die Stromschiene so-
wohl als separates Bauteil ausgebildet als auch ein-
stückig mit dem Metallteil des ersten Leiteranschluß-
körpers verbunden sein. Eine einstückige Ausbildung 
der Stromschiene mit dem Metallteil ist insbesondere 
dann besonders einfach realisierbar, wenn das Me-
tallteil des ersten Leiteranschlußkörpers als flacher 
Strombalken ausgebildet ist. Ist die Stromschiene da-
gegen als separates Bauteil ausgebildet, so wird die 
Verbindung der Stromschiene mit dem Metallteil des 
ersten Leiteranschlußkörpers vorzugsweise durch ei-
nen Federkraftklemmanschluß zwischen dem ersten 
Ende der Stromschiene und dem Klemmschenkel 
oder dem Anlageschenkel der Schenkelfeder reali-
siert. Eine derartige lösbare Verbindung der Strom-
schiene mit dem Metallteil des ersten Leiteranschluß-
körpers ist dann einfach realisierbar, wenn auch das 
Metallteil des ersten Leiteranschlußkörpers zwei ein-
ander gegenüberliegende Kontaktwände und einen 
die Kontaktwände verbindenden Rücken aufweist. 
Dann bildet die zweite Kontaktwand mit dem Anlage-
schenkel den Federkraftklemmanschluß für das erste 
Ende der Stromschiene.

[0016] Die mechanische Befestigung zwischen den 
beiden Klemmengehäusen wird gemäß einer bevor-
zugten Ausgestaltung dadurch gewährleistet, daß 
das erste Klemmengehäuse und das zweite Klem-
mengehäuse einander zugeordnete Rastelemente, 
insbesondere miteinander in Eingriff bringbare Zahn-
reihen, aufweisen, so daß das erste Klemmengehäu-
se und das zweite Klemmengehäuse über die Raste-
lemente, die Gehäusewand zwischen sich aufneh-
mend, miteinander verrastbar sind.

[0017] Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, die erfindungsgemäße Durchfüh-
rungsklemme auszugestalten und weiterzubilden. 
Dazu wird verwiesen sowohl auf die dem Patentan-
spruch 1 nachgeordneten Patentansprüche als auch 
auf die nachfolgende Beschreibung eines bevorzug-
ten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der 
Zeichnung. In der Zeichnung zeigen

[0018] Fig. 1 die beiden Klemmenhälften einer er-

findungsgemäßen Durchführungsklemme, im noch 
nicht miteinander verbundenen Zustand,

[0019] Fig. 2 die Durchführungsklemme gemäß 
Fig. 1, im montierten Zustand,

[0020] Fig. 3 die Durchführungsklemme gemäß 
Fig. 2, im Längsschnitt,

[0021] Fig. 4 die beiden Leiteranschlußkörper der 
erfindungsgemäßen Durchführungsklemme, und

[0022] Fig. 5 die Schenkelfeder und das Metallteil 
des zweiten Leiteranschlußkörpers, im noch nicht 
montierten Zustand.

[0023] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen ein Ausführungs-
beispiel einer erfindungsgemäßen Durchführungs-
klemme 1 zur Durchführung einer elektrischen Lei-
tung durch eine – nur in Fig. 3 angedeutete – Wand 
2, bei der es sich beispielsweise um die Wand eines 
Elektrogeräts handeln kann. Bei der Durchführungs-
klemme 1 handelt es sich um einen zweiteiligen Typ, 
so daß die Durchführungsklemme 1 ein erstes 
Klemmgehäuse 3 und ein zweites Klemmgehäuse 4
aufweist, wobei das erste Klemmgehäuse 3 von der 
einen Seite, beispielsweise der Geräteaußenseite, 
und das zweite Klemmgehäuse 4 von der anderen 
Seite, beispielsweise der Geräteinnenseite, her an 
die Wand 2 herangeführt wird, so daß die beiden 
Klemmengehäuse 3, 4 im miteinander verrasteten 
Zustand, die Wand 2 zwischen sich aufnehmend, auf 
den beiden einander gegenüberliegenden Seiten der 
Wand 2 angeordnet sind.

[0024] Im Inneren des ersten Klemmengehäuses 3
ist ein erster Leiteranschlußkörper 5 und im Inneren 
des zweiten Klemmgehäuses 4 ein zweiter Leiteran-
schlußkörper 6 angeordnet, wobei der erste Leiteran-
schlußkörper 5 aufgrund seiner Position außerhalb 
des Geräts auch als Außenleiteranschlußkörper und 
der zweite Leiteranschlußkörper 6 aufgrund seiner 
Position innerhalb des Geräts als Innenleiteran-
schlußkörper bezeichnet werden kann. Zur elektri-
schen Verbindung der beiden Leiteranschlußkörpern 
5, 6 ist im ersten Klemmengehäuse 3 eine Strom-
schiene 7 angeordnet und elektrisch leitend mit dem 
ersten Leiteranschlußkörper 5 verbunden.

[0025] Wie insbesondere auf Fig. 4 erkennbar ist, 
weist der erste Leiteranschlußkörper 5 eine Schen-
kelfeder 8 und ein Metallteil 9 auf, wobei die Schen-
kelfeder 8 im wesentlich U-förmig ausgebildet ist und 
einen Klemmschenkel 10 und einen Anlageschenkel 
11 aufweist. Die Schenkelfeder 8 und das Metallteil 9
sind dabei derart zueinander angeordnet, daß der 
Klemmschenkel 10 und das Metallteil 9 einen Feder-
kraftklemmanschluß für einen ersten, in Fig. 3 darge-
stellten, elektrischen Leiter 12 bilden. Auch der zwei-
te Leiteranschlußkörper 6 weist eine Schenkelfeder 
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13 und ein Metallteil 14 auf, wobei auch die Schen-
kelfeder 13 des zweiten Leiteranschlußkörpers 6 ei-
nen Klemmschenkel 15 und einen Anlageschenkel 
16 hat und der Klemmschenkel 15 mit dem Metallteil 
14 einen Federkraftklemmanschluß für einen zwei-
ten, in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten, elektri-
schen Leiter 17 bilden.

[0026] Die zur elektrischen Verbindung der beiden 
Leiteranschlußkörper 5, 6 vorgesehene Stromschie-
ne 7 ist mit ihrem ersten Ende 18 mit dem Metallteil 9
des ersten Leiteranschlußkörpers 5 dadurch elek-
trisch leitend verbunden, daß die Stromschiene 7 ein-
stückig mit dem Metallteil 9 ausgebildet ist. Sind die 
beiden Klemmengehäuse 3, 4 miteinander verrastet, 
so wird das zweite Ende 19 der Stromschiene 7 vom 
Anlageschenkel 16 des zweiten Leiteranschlußkör-
pers 6 kontaktiert, wie dies aus den Fig. 2 bis Fig. 4
ersichtlich ist. Der Anlageschenkel 16 bildet dabei mit 
dem Metallteil 14 einen Federkraftklemmanschluß für 
das zweite Ende 19 der Stromschiene 7. Damit das 
zweite Ende 19 der Stromschiene 7 beim Zusam-
menstecken der beiden Klemmengehäuse 3, 4 ohne 
Schwierigkeiten von der Rückseite, d. h. entgegen-
gesetzt zur Einführrichtung des anzuschließenden 
Leiters 17, in den geschlossenen Federkraftklemm-
anschluß eingeführt werden kann, ist das freie Ende 
20 des Anlageschenkels 16 derart abgebogen, daß 
er von der Stromschiene 7 wegweist. Das freie Ende 
20 bildet somit eine Einführhilfe für das zweite Ende 
19 der Stromschiene 7.

[0027] Bei dem in den Figuren dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Durchfüh-
rungsklemme 1 weist das Metallteil 14 des zweiten 
Leiteranschlußkörpers 6 zwei einander gegenüber-
liegende Kontaktwände 21, 22 auf, die über einen 
Rücken 23 miteinander verbunden sind. Die Schen-
kelfeder 13 und das Metallteil 14 sind dabei so zuein-
ander angeordnet, daß der Klemmschenkel 15 mit 
der ersten Kontaktwand 21 den Federkraftklemm-
anschluß für den anzuschließenden Leiter 17 und der 
Anlageschenkel 16 mit der zweiten Kontaktwand 22
einen Federkraftklemmanschluß für das zweite Ende 
19 der Stromschiene 7 bilden.

[0028] Zum Einführen eines mit einer Aderendhülse 
24 versehenen Leiters 17 in die Klemmstelle ist im 
Klemmengehäuse 4 eine Leitereinführungsöffnung 
25 ausgebildet. Um das Einführen des elektrischen 
Leiters 17 in die Klemmstelle zu erleichtern, und um 
einen angeschlossenen elektrischen Leiter 17 bei 
Bedarf aus der Klemmstelle wieder zu entfernen, ist 
in dem Klemmengehäuse 4 eine Betätigungsöffnung 
26 zum Einführen eines Betätigungswerkzeugs 27, 
beispielsweise der Spitze eines Schraubendrehers, 
ausgebildet. Mit dem Betätigungswerkzeug 27 kann 
dann auf den Klemmschenkel 15 der Schenkelfeder 
8 gedrückt werden, wodurch sich die Schenkelfeder 
8 öffnet, so daß ein elektrischer Leiter 17 einfacher 

eingeschoben oder aus der Klemmstelle herausge-
zogen werden kann. An dem Klemmschenkel 15 ist 
ein Knick 28 ausgebildet, der als Angriffspunkt für die 
Spitze des Betätigungswerkzeugs 27 dient, so daß 
das ein Entlanggleiten des Betätigungswerkzeugs 27
am Klemmschenkel 15 verhindert wird.

[0029] Im Unterschied zum Metallteil 14 des zweiten 
Leiteranschlußkörpers 6 ist das Metallteil 9 des ers-
ten Leiteranschlußkörpers 5 als flacher Strombalken 
ausgebildet, in dem eine Leiterdurchstecköffnung 29
mit einem sich in Leiterdurchsteckrichtung erstre-
ckenden Lochkragen 30 ausgebildet ist. Das Ende 
des Klemmschenkels 10 taucht dabei derart in die 
Leiterdurchstecköffnung 29 ein, daß der Klemm-
schenkel 10 mit der korrespondierenden Innenwand 
des Lochkragens 30 den Federkraftklemmanschluß 
für den anzuschließenden elektrischen Leiter 12 bil-
det. Ebenso wie das zweite Klemmgehäuse 4, so 
weist auch das erste Klemmgehäuse 3 eine Leiter-
einführöffnung 31 für den anzuschließenden Leiter 
12 und eine Betätigungsöffnung 32 für ein Betäti-
gungswerkzeug 33 auf. Auch hier kann mit Hilfe ei-
nes in die Betätigungsöffnung 32 eingeführten Betä-
tigungswerkzeugs 33 der Klemmschenkel 10 der 
Schenkelfeder 8 ausgelenkt werden, so daß ein elek-
trischer Leiter 12 einfacher in die Leiterdurchstecköff-
nung 29 eingesteckt oder ein angeschlossener Leiter 
12 aus dem Klemmengehäuse 3 herausgezogen 
werden kann.

[0030] Die Schenkelfeder 8 ist dadurch an dem Me-
tallteil 9 befestigt, daß das Ende des Anlageschen-
kels 11 ebenfalls in die Leiterdurchstecköffnung 29
eingesteckt ist. Außerdem weist der Anlageschenkel 
11 seitlich vorspringende Anlageschultern 34 auf, die 
im montierten Zustand auf dem Rand der Leiter-
durchstecköffnung 29 aufliegen. Zusätzlich ist im 
Klemmengehäuse 3 ein Haltezapfen 35 zur Positio-
nierung und Halterung der Schenkelfedern 8 und im 
Klemmengehäuse 4 ausgebildet. Ein entsprechender 
Haltezapfen 36 ist zur Positionierung und Halterung 
der Schenkelfedern 13 auch im Klemmengehäuse 4
ausgebildet.

[0031] Die mechanische Verbindung zwischen den 
beiden Klemmengehäusen 3, 4 erfolgt mit Hilfe ein-
ander zugeordneter Rastelemente 37, 38, die bei 
dem dargestellten bevorzugten Ausführungsbeispiel 
als miteinander in Eingriff bringbare Zahnreihen aus-
geführt sind. Unter Berücksichtigung der Eigenelasti-
zität der aus Kunststoff bestehenden Klemmenge-
häuse 3, 4 können die Zahnreihe durch einfaches Zu-
sammenschieben der beiden Klemmengehäuse 3, 4
miteinander in Eingriff gebracht werden, so daß eine 
sichere und dauerhafte Verrastung der beiden Klem-
mengehäuse 3, 4 gegeben ist. Wie aus Fig. 2 ersicht-
lich ist, ist dabei die Stromschiene 7 durch die kasten-
förmige Ausbildung des am zweiten Klemmengehäu-
se 4 angeformten Rastelements 38, das von dem 
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Rastelement 37 in der verrasteten Position zangen-
förmig umgriffen wird, vollständig isolierend umge-
ben, so daß sich eine sehr gute Isolation der Strom-
schiene 7 auch im Bereich der Öffnung der Wand 2
ergibt.

[0032] Um eine bestimmte Orientierung der beiden 
Klemmengehäuse 3, 4 gegenüber der Wand 2 zu ge-
währleisten, weisen das erste Klemmengehäuse 3
und das zweite Klemmengehäuse 4 einander zuge-
ordnete Drehsicherungselemente 39, 40 auf, wobei 
bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel im 
ersten Klemmengehäuse 3 eine Bohrung und am 
zweiten Klemmengehäuse 4 ein Stift ausgebildet ist. 
Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispiel sind ist die Anschlußrichtung des ersten Lei-
ters 12 im wesentlichen senkrecht zur Anschlußrich-
tung des zweiten Leiters 17. Selbstverständlich kann 
die Anschlußrichtung der beiden Leiter 12, 17 auch 
parallel oder entgegengesetzt zueinander sein, wo-
bei die Anschlußrichtung der beiden Leiter 12, 17 so-
wohl senkrecht als auch parallel zur Flächennorma-
len der Wand 2 verlaufen kann.
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Patentansprüche

1.  Durchführungsklemme zur Durchführung einer 
elektrischen Leitung durch eine Wand (2), mit einem 
ersten Klemmengehäuse (3) und einem zweiten 
Klemmengehäuse (4), wobei das erste Klemmenge-
häuse (3) von der einen Seite und das zweite Klem-
mengehäuse (4) von der anderen Seite her an eine in 
der Wand (2) ausgebildeten Öffnung heranführbar 
und miteinander durch die Öffnung, die Wand (2) zwi-
schen sich aufnehmend, verbindbar sind,  
mit mindestens einem im ersten Klemmengehäuse 
(3) angeordneten ersten Leiteranschlußkörper (5) 
und mindestens einem im zweiten Klemmengehäuse 
(4) angeordneten zweiten Leiteranschlußkörper (6), 
und  
mit einer Stromschiene (7) über die der erste Leiter-
anschlußkörper (5) mit dem zweiten Leiteranschluß-
körper (6) elektrisch leitend verbunden ist, wenn das 
erste Klemmengehäuse (3) und das zweite Klem-
mengehäuse (4) miteinander verbunden sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß der erste Leiteranschlußkörper (5) eine Schen-
kelfeder (8) und ein Metallteil (9) aufweist, wobei die 
Schenkelfeder (8) einen Klemmschenkel (10) und ei-
nen Anlageschenkel (11) aufweist und wobei der 
Klemmschenkel (10) und das Metallteil (9) einen Fe-
derkraftklemmanschluß für einen ersten anzuschlie-
ßenden elektrischen Leiter (12) bilden,  
daß der zweite Leiteranschlußkörper (6) – ebenfalls –
eine Schenkelfeder (13) und ein Metallteil (14) auf-
weist, wobei die Schenkelfeder (13) einen Klemm-
schenkel (15) und einen Anlageschenkel (16) auf-
weist und wobei der Klemmschenkel (15) und das 
Metallteil (14) einen Federkraftklemmanschluß für ei-
nen zweiten anzuschließenden elektrischen Leiter 
(17) bilden,  
daß die Stromschiene (7) in dem ersten Klemmenge-
häuse (3) angeordnet und mit ihrem ersten Ende (18) 
mit dem Metallteil (9) des ersten Leiteranschlußkör-
pers (5) elektrisch leitend verbunden ist,  
und daß das zweite Ende (19) der Stromschiene (7) 
vom Anlageschenkel (16) des zweiten Leiteran-
schlußkörpers (6) kontaktiert wird, wenn das erste 
Klemmengehäuse (3) und das zweite Klemmenge-
häuse (4) miteinander verbunden sind.

2.  Durchführungsklemme nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das freie Ende (20) des 
Anlageschenkels (16) der Schenkelfeder (13) des 
zweiten Leiteranschlußkörpers (6) derart abgebogen 
ist, daß er von der Stromschiene (7) wegweist, so 
daß das freie Ende (20) des Anlageschenkels (16) 
eine Einführhilfe für das zweite Ende (19) der Strom-
schiene (7) bildet.

3.  Durchführungsklemme nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallteil (14) 
des zweiten Leiteranschlußkörpers (6) zwei einander 
gegenüberliegende Kontaktwände (21, 22) und einen 

die Kontaktwände (21, 22) verbindenden Rücken 
(23) aufweist, wobei die erste Kontaktwand (21) mit 
dem Klemmschenkel (15) der Schenkelfeder (13) 
den Federkraftklemmanschluß für den anzuschlie-
ßenden Leiter (17) und die zweite Kontaktwand (22) 
mit dem Anlageschenkel (16) der Schenkelfeder (13) 
einen Federkraftklemmanschluß für das zweite Ende 
(19) der Stromschiene (7) bilden.

4.  Durchführungsklemme nach Anspruch 2 und 
3, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende (20) 
des Anlageschenkels (16) der Schenkelfeder (13) 
des zweiten Leiteranschlußkörpers (6) zusammen 
mit der zweiten Kontaktwand (22) des Metallteils (14) 
des zweiten Leiteranschlußkörpers (6) einen Ein-
führtrichter für das zweite Ende (19) der Stromschie-
ne (7) bildet.

5.  Durchführungsklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Metallteil (9) des ersten Leiteranschlußkörpers (5) als 
flacher Strombalken ausgebildet ist, in dem eine Lei-
terdurchstecköffnung (29) mit einem sich in Leiter-
durchsteckrichtung erstreckenden Lochkragen (30) 
ausgebildet ist, daß das Ende des Klemmschenkels 
(10) der Schenkelfeder (8) des ersten Leiteran-
schlußkörpers (5) in die Leiterdurchstecköffnung (29) 
eintaucht, so daß der Klemmschenkel (10) der 
Schenkelfeder (8) mit einer Innenwand des Lochkra-
gens (30) den Federkraftklemmanschluß für den an-
zuschließenden Leiter (12) bildet.

6.  Durchführungsklemme nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß das Ende des Anlage-
schenkels (11) der Schenkelfeder (8) des ersten Lei-
teranschlußkörpers (5) in die Leiterdurchstecköff-
nung (29) eingesteckt ist, so daß die Schenkelfeder 
(8) in der Leiterdurchstecköffnung (29) gehalten ist.

7.  Durchführungsklemme nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß der Anlageschenkel (11) 
der Schenkelfeder (8) des ersten Leiteranschlußkör-
pers (5) seitlich vorspringende Anlageschultern (34) 
aufweist, die auf dem Rand der Leiterdurchstecköff-
nung (29) aufliegen.

8.  Durchführungsklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Stromschiene (7) mit dem Metallteil (9) des ersten 
Leiteranschlußkörpers (5) fest verbunden ist, insbe-
sondere einstückig mit dem Strombalken ausgebildet 
ist.

9.  Durchführungsklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine 
lösbare Verbindung der Stromschiene (7) mit dem 
Metallteil (9) des ersten Leiteranschlußkörpers (5) 
durch einen Federkraftklemmanschluß zwischen 
dem ersten Ende (18) der Stromschiene (7) und dem 
Klemmschenkel (10) oder dem Anlageschenkel (9) 
8/14



DE 10 2008 024 366 A1    2009.11.26
der Schenkelfeder (8) realisiert ist.

10.  Durchführungsklemme nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das Metallteil des ersten 
Leiteranschlußkörpers zwei einander gegenüberlie-
gende Kontaktwände und einen die Kontaktwände 
verbindenden Rücken aufweist, wobei die erste Kon-
taktwand mit dem Klemmschenkel der Schenkelfeder 
den Federkraftklemmanschluß für den anzuschlie-
ßenden Leiter und die zweite Kontaktwand mit dem 
Anlageschenkel der Schenkelfeder den Federkraft-
klemmanschluß für das erste Ende der Stromschiene 
bilden, wobei vorzugsweise das freie Ende des Anla-
geschenkels derart abgebogen ist, daß er von der 
Stromschiene wegweist, so daß er zusammen mit 
der zweiten Kontaktwand einen Einführtrichter für 
das erste Ende der Stromschiene bildet.

11.  Durchführungsklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das 
erste Klemmengehäuse (3) und das zweite Klem-
mengehäuse (4) einander zugeordnete Rastelemen-
te (37, 38), insbesondere miteinander in Eingriff 
bringbare Zahnreihen, aufweisen, so daß das erste 
Klemmengehäuse (3) und das zweite Klemmenge-
häuse (4) miteinander verrastbar sind.

12.  Durchführungsklemme nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das 
erste Klemmengehäuse (3) und das zweite Klem-
mengehäuse (4) einander zugeordnete Drehsiche-
rungselemente (39, 40) aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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